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Vorwort 

Das vorliegende Regionale Verkehrskonzept für die Gemeinde Henstedt-Ulzburg, die Stadt Kal-

tenkirchen, das Amt Itzstedt, das Amt Kaltenkirchen-Land und das Amt Kisdorf wurde zwischen 

Anfang 2020 und April 2021 erarbeitet, im Mai 2021 von den politischen Gremien der beteilig-

ten Kommunen und Ämter zur Kenntnis genommen und im Juni 2021 durch den gemeinde-

übergreifende Lenkungsausschuss abgenommen. 

Die Erarbeitung des Regionalen Verkehrskonzepts war in einen umfangreichen Beteiligungs-

prozess der Politik und Bevölkerung des Untersuchungsraums eingebettet. Gleichwohl stellen 

die Darstellungen im vorliegenden Schlussbericht in erster Linie Einschätzungen, konzeptio-

nelle Vorschläge und Anregungen sowie Bewertungen des beauftragten Planungsbüros 

Gertz Gutsche Rümenapp GbR dar. Die Entscheidung über die Umsetzung und auch die Prio-

risierung einzelner Maßnahmen treffen in jedem Fall die gewählten Vertreterinnen und Vertre-

ter in den kommunalen politischen Gremien bzw. in den ggf. zuständigen übergeordneten 

Institutionen bspw. für das Landes- und Kreisstraßennetz oder das ÖPNV-Angebot. 

Die Erstellung des Regionalen Verkehrskonzepts wurde 

• über die Aktivregionen „Alsterland“ und „Holsteiner Auenland“ durch die Europäische 

Union – Europäischer Liegenschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 

(ELER) im Landesprogramm ländlicher Raum sowie 

• durch die metropolregion hamburg  

gefördert. 
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1. Einleitung 

1.1. Hintergrund und Zielsetzung 

Der Untersuchungsraum, bestehend aus der Stadt Kaltenkirchen, der Gemeinde Henstedt-Ulz-

burg sowie den Ämtern Kaltenkirchen-Land, Kisdorf und Itzstedt, liegt im Achsenraum der 

Siedlungsachse Hamburg-Norderstedt-Kaltenkirchen. Es ist u.a. durch seine unmittelbar an-

grenzende Lage zu Norderstedt und der Stadt Hamburg sowie seine sehr gute regionale und 

überregionale Verkehrsanbindung über die A7 geprägt. 

Dies hat in den vergangenen Jahren zu einer sehr dynamischen Siedlungstätigkeit sowohl im 

Wohnungsbau als auch im gewerblichen Bereich beigetragen. Diese Entwicklungen haben je-

doch gleichzeitig auch zu einem erheblichen Zuwachs des motorisierten Straßenverkehrs ge-

führt, woraus zunehmend eine Belastung und Beeinträchtigung der Ortslagen sowohl innerhalb 

der Siedlungsachse als auch im näheren Umfeld resultiert. Neben negativen Auswirkungen auf 

die Wohn- und Lebensqualität führt dies auch zu einer verschlechterten Abwicklung des Ver-

kehrs. 

Für die weitere Zukunft ist durch den Ausbau der A7, den Bau der A20 sowie dem Ausbau der 

S-Bahn mit einer weiteren Verbesserung der Erreichbarkeit und Lagegunst des Untersuchungs-

raums zu rechnen. Weiterhin ist nach den vorliegenden Prognosen auch für den wohnbauli-

chen und gewerblichen Bereich von einer anhaltenden Flächennachfrage auszugehen. 

Die Ausweisung weiterer Wohn- und Gewerbebauflächen wird jedoch bereits jetzt wegen der 

zu erwartenden zusätzlichen Verkehre in den Kommunen kritisch betrachtet. Dies gilt vor allem 

auch, da die bisher auf Einzelprojekte beschränkte verkehrliche Betrachtung von Ansiedlungs-

vorhaben den regionalen Zusammenhängen und Auswirkungen nicht mehr gerecht wird. Vor 

diesem Hintergrund wurde für den Untersuchungsraum das vorliegende Regionale Verkehrs-

konzept erstellt. 

Die Zielsetzung dieses Konzepts ist die Abschätzung und Beurteilung der vorhandenen und 

durch künftige Entwicklungen induzierten Verkehrsbelastungen im Straßennetz des Untersu-

chungsraums. Mit Hilfe von Prognoseszenarien soll dabei die Spannweite der möglichen Ent-

wicklungen analysiert werden. Davon ausgehend soll ein Maßnahmenkatalog entwickelt wer-

den, mit dem eine Entlastung des Straßennetzes und der betroffenen Ortslagen erreicht wer-

den kann. Dabei sind sowohl der Ausbau des ÖPNV und der Radverkehrsinfrastruktur als sons-

tige innovative Lösungsansätze zu berücksichtigen und hinsichtlich ihrer Effekte und Potenziale 

zu analysieren.  
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1.2. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum des Regionalen Verkehrskonzepts (im Folgenden auch kurz als RVK-

Untersuchungsraum bzw. -gebiet bezeichnet) umfasst 

• die Gemeinde Henstedt-Ulzburg 

• die Stadt Kaltenkirchen 

• das Amt Kisdorf mit seinen amtsangehörigen Gemeinden 

• das Amt Kaltenkirchen-Land mit seinen amtsangehörigen Gemeinden 

• das Amt Itzstedt mit seinen amtsangehörigen Gemeinden 

Die äußere Begrenzung ergibt sich im Wesentlichen aus den Bundesfernstraßen A 7 und B 4 

im Westen, der B 206 im Norden, der B 432 im Osten sowie dem Stadtgebiet Norderstedts im 

Süden. 

Da vielfältige Verkehrsbeziehungen über die Grenze des Untersuchungsraums bestehen, wer-

den sowohl bei den Bestandsanalysen als auch bei der Maßnahmenkonzeption die Situation 

und die Entwicklungen in angrenzenden Bereichen mitberücksichtigt. 
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Abb. 1: RVK-Untersuchungsraum 

 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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1.3. Erarbeitungsprozess 

Die Vorgehensweise zur Erarbeitung des Regionalen Verkehrskonzepts ist in der nachfolgen-

den Abbildung dargestellt. 

Dabei entspricht die im mittleren Block dargestellte fachplanerische Erarbeitung dem klassi-

schen Verkehrsplanungsprozess: Ausgehend von einer Analyse der Ausgangssituation wird die 

mögliche zukünftige Verkehrsentwicklung betrachtet, um auf dieser Basis geeignete Maßnah-

men und Konzepte zu entwickeln. Diese werden dann in einem Handlungs- und Umsetzungs-

konzept zusammengefasst, um damit einen möglichst konkreten Fahrplan für die zu treffenden 

Maßnahmen zu erhalten. Abschließend wird aufgezeigt, wie der Erfolg des Regionalen Ver-

kehrskonzept gemessen und evaluiert werden kann, um daraus ggf. erforderliche Anpassungs-

bedarfe identifizieren zu können. 

Abb. 2: Erarbeitungsprozess RVK 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Der fachplanerische Prozess wurde über die gesamte Projektlaufzeit in zwei Gremien durch die 

Auftraggeber verwaltungsseitig begleitet (linker Block in Abb. 2): 

Die Projektgruppe war auf der Arbeitsebene für die Steuerung und Entwicklung des Pro-

zesses verantwortlich. Ihr oblag die Koordination im fachübergreifenden Planungspro-

zess sowie die terminliche Begleitung. Weiterhin bereitete sie die Sitzungen des Len-

kungsausschusses vor. 

Der Lenkungsausschuss stellte das oberste beschlussfassende Gremium dar und setzte 

sich vor allem aus den Bürgermeistern und Amtsvorstehern als stimmberechtigte Mit-

glieder sowie der Fachdienstleistung Kreisplanung und den leitenden Verwaltungsbeam-

ten der Ämter als beratende Mitglieder zusammen. 

Neben der Auftraggeberseite wurde der Planungsprozess durch eine umfassende Beteiligung 

der Öffentlichkeit und der kommunalen politischen Gremien begleitet (rechter Block in Abb. 

2). Dies umfasste insbesondere: 

• Die Beteiligung der Regionsöffentlichkeit in drei öffentlichen Veranstaltungen zum 

Auftakt, in der Konzeptionsphase und zum Abschluss des Projekts. 

• Die Durchführung einer Online-Beteiligung mithilfe eines interaktiven Kartentools im 

Rahmen der Analysephase. 

• Die Möglichkeit, dem Planungsbüro über die gesamte Projektlaufzeit Hinweise und 

Anregungen per Mail oder telefonisch zu übermitteln. 

• Die Beteiligung der politischen Gremien in den fünf Kommunen bzw. Ämtern nach im 

Zuge der Analysephase sowie am Ende der Konzeptionsphase. 
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2. Bestandsanalyse 

2.1. Siedlungsstruktur und Landschaftsräume 

Siedlungsstruktur 

Das RVK-Untersuchungsgebiet ist durch eine sehr heterogene Siedlungsstruktur gekennzeich-

net. So ist einerseits eine ausgeprägte Konzentration von Siedlungsflächen entlang der Haupt-

verkehrsachse A 7 und – in allerdings geringerem Maße – entlang der B 432 festzustellen. 

Zwischen den beiden Achsen besteht dagegen der weitaus überwiegende Teil des Untersu-

chungsgebiets aus eher dünn besiedelten ländlich strukturierten Räumen mit großen Wald- 

und Naturgebieten, landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie meist dörflichen Siedlungsbe-

reichen (vgl. Abb. 3). 

Die A 7-Achse stellt mit der Stadt Kaltenkirchen und der Gemeinde Henstedt-Ulzburg den ein-

deutigen Siedlungsschwerpunkt innerhalb des Untersuchungsgebiets dar (vgl. Abb. 4). Beide 

Kommunen sind in weiten Teilen durch (klein-)städtische Strukturen mit einer größeren Dichte 

an Wohn-, Gewerbe- und Versorgungsstandorte sowie zum Teil auch einer geschlossenen Be-

bauung geprägt. Auf sie entfallen alleine 55 % der Bevölkerung und fast 75 % der Arbeits-

plätze aller RVK-Gemeinden. Zusammen mit den unmittelbar angrenzenden Gemeinden Oers-

dorf und Kisdorf bilden Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg bereits einen ansatzweise ge-

schlossenen Siedlungskörper, in dem die Grenzen zwischen den einzelnen Kommunen immer 

weniger erkennbar sind. Mit über 55.000 Einwohner haben die vier Kommunen zusammen 

bereits die Größe einer „Großen Mittelstadt“ nach der Kategorisierung des Bundesinstituts für 

Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). 

Auf den gesamten Siedlungsbereich entlang der A 7-Achse, zu dem neben den genannten 

Gemeinden auch noch Alveslohe, Lentföhrden und Nützen zu zählen sind entfällt fast 70 % 

der Bevölkerung bzw. 80 % der Arbeitsplätze aller RVK-Gemeinden 

Die Siedlungsachse entlang der B 432 ist dagegen schon deutlich weniger ausgeprägt. In den 

zugehörigen Gemeinden, d.h. näherungsweise dem Amt Itzstedt, wohnen knapp über 20 % 

der Gesamtbevölkerung und arbeiten fast 15 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

aller RVK-Gemeinden. 
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Neben der Konzentration an Bevölkerung- und Arbeitsplätzen stellen Kaltenkirchen als Mittel-

zentrum sowie Henstedt-Ulzburg auch die zentralen Bildungs-, Verwaltungs- und Versorgungs-

standorte für das RVK-Gebiet dar (vgl. Abb. 5). So sind in den beiden Gemeinden sämtliche 

weiterführenden Schulformen vorhanden. Im Bereich der Gesundheitsversorgung finden sich 

neben der Paracelsus-Klinik in Rhen in beiden Gemeinden auch diverse Fachärzte und sonsti-

gen Gesundheitsdienstleistungen. 
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Abb. 3: Siedlungsstruktur 

 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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Abb. 4: Bevölkerungsdichte 

 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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Abb. 5: Standorte von Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen 

 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwicklung 

Die oben dargestellte Konzentration von Bevölkerung- und Arbeitsplätzen vor allem entlang 

der A 7-Achse hat seit dem Jahr 2000 deutlich zugenommen. So waren die stärksten absoluten 

wie relativen Bevölkerungs- und Arbeitsplatzzuwächse in Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg und 

Kisdorf mit einem 17 %-Plus an Einwohnern und einem 50 %-Plus an Arbeitsplätzen zu ver-

zeichnen. Auf diese drei Gemeinden entfielen alleine ca. 80% der Bevölkerungs- und Arbeits-

platzzuwächse des gesamten Untersuchungsraums. 

Abb. 6: Verteilung und Entwicklung von Bevölkerung- und Arbeitsplätzen 

Gemeinde Bev2000 Bev2019  Apl2000 Apl2019  

Henstedt-Ulzburg 24.950 28.104 13% 5.266 8.270 57% 

 
Kaltenkirchen 18.081 22.109 22% 7.146 10.471 47% 

 
Itzstedt 2.074 2.265 9% 186 349 88% 

Kayhude 1.003 1.182 18% 159 326 105% 

Nahe 2.340 2.444 4% 445 531 19% 

Oering 1.235 1.382 12% 76 79 4% 

Seth 1.880 1.937 3% 141 212 50% 

Sülfeld 3.245 3.280 1% 634 768 21% 

Tangstedt 6.119 6.485 6% 626 1.225 96% 

Amt Itzstedt 17.896 18.975 6% 2.267 3.490 54% 

 
Alveslohe 2.439 2.754 13% 491 488 -1% 

Hartenholm 1.695 1.894 12% 258 377 46% 

Hasenmoor 643 766 19% 46 94 104% 

Lentföhrden 2.333 2.682 15% 181 341 88% 

Nützen 1.153 1.192 3% 257 266 4% 

Schmalfeld 1.860 1.896 2% 204 274 34% 

Amt Kaltenkirchen-Land 10.123 11.184 10% 1.437 1.840 28% 

 
Hüttblek 330 378 15% 17 9 -47% 

Kattendorf 930 856 -8% 101 149 48% 

Kisdorf 3.290 3.963 20% 424 590 39% 

Oersdorf 849 885 4% 87 73 -16% 

Sievershütten 1.135 1.098 -3% 83 109 31% 

Struvenhütten 1.050 970 -8% 95 61 -36% 

Stuvenborn 930 870 -6% 161 248 54% 

Wakendorf II 1.329 1.347 1% 90 140 56% 

Winsen 420 382 -9% 54 45 -17% 

Amt Kisdorf 10.263 10.749 5% 1.112 1.424 28% 

 
Summe RVK-Gemeinden 81.313 91.121 12% 17.228 25.495 48% 

Quelle: eigene Darstellung; Datengrundlage: Statistik Nord, Bundesagentur für Arbeit 
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Die Gemeinden an der B 432-Achse verzeichneten dagegen zwischen 2000 und 2019 im Ver-

gleich zum gesamten RVK-Gebiet nur ein unterdurchschnittliches Bevölkerungswachstum von 

+6 % (alle RVK-Gemeinden +12 %) und einen leicht überdurchschnittlichen Zuwachs bei den 

Arbeitsplätzen von 54 % (alle RVK-Gemeinden +48 %). 

Die Gemeinden im ländlich strukturierten Achsenzwischenraum hatten nur eine sehr geringe 

Bevölkerungszunahme von 1 % und auch eine nur unterdurchschnittliche Zunahme der Ar-

beitsplätze von ca. 36 %. 

Landschaftsräume 

In Schleswig-Holstein sind diverse schützenswerte Natur- und Landschafträume vertreten, die 

für planerische Belange berücksichtigt werden müssen. In der nachfolgenden Karte werden 

die verschiedenen für den RVK relevanten Gebiete dargestellt. Eine adäquate Quelle für die 

verschiedenen „Schutztypen“ liefert der Landwirtschafts- und Umweltatlas des Ministeriums 

für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung Schleswig-Holstein 

(http://www.umweltdaten.landsh.de/atlas/script/index.php?aid=93).  

So wurden nach dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) Naturparke, Landschaftsschutzgebiete, 

Biosphärenreservate, Nationalparke, nationale Naturmonumente, Naturschutzgebiete, Gebiete 

nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Gebiete), Vogelschutzgebiete, Ramsar-Gebiete 

u.a. sowie Wasserschutzgebiete, Wälder und Moorflächen für die Bestandsanalyse hinsichtlich 

ihrer Ausdehnung und Relevanz für mögliche projektbezogene Vorhaben genauer betrachtet.  

Teilweise überschneiden sich die einzelnen Gebiete und machen aus den verschiedensten Per-

spektiven (Biotopschutz, Wasserschutz, Vogelschutz, Habitatschutz, Klimaschutz usw.) eine 

Protektion notwendig.  

Aus dem Untersuchungsraum liefert dafür die Oberalsterniederung das beste Beispiel. Das 

nationale Naturschutzgebiet erstreckt sich vom Süden Henstedt-Ulzburgs bis in den Kreis Stor-

marn. Als Naturschutzgebiet hat sie nicht nur nationale Relevanz, sondern mit der Deklarierung 

eines FFH-Gebietes und gleichzeitigem Vogelschutzgebiet ist die Oberalsterniederung auch von 

europäischer Bedeutung. Gleichzeitig umfasst sie einige Nieder- und Hochmoorflächen wie das 

Schlappenmoor, die von großer Relevanz für den Klimaschutz sind. Das Henstedter Moor, was 

erst 2017 als Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde und das schon seit den 1960er Jahren 

geschützte Lütt-Wittmoor (Landschaftsschutzgebiet) umfasst, grenzt im Westen (ebenfalls in 

der Gemeinde Henstedt-Ulzburg liegend) direkt an die Oberalsterniederung und bildet mit ihr 

zusammen ein Biotopverbund.  
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Darüber hinaus sind einige Waldflächen wie der Kisdorfer Wohld (der auch als Landschafts-

schutzgebiet eingetragen ist) oder Heideflächen wie die Kaltenkirchener Heide (FFH-Gebiet 

und seit 2015 auch Nationales Naturerbe) im oder in unmittelbarer Nähe zum Untersuchungs-

raum gelegen. 
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Abb. 7: Natur- und Landschaftsräume 

 
Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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2.2. Allgemeine Verkehrsnachfrage 

Zur Beschreibung der allgemeinen Verkehrsnachfrage stehen für den Untersuchungsraum 

keine spezifischen Daten, bspw. aus einer Mobilitätsbefragung zur Verfügung. Die Stichpro-

bengröße der deutschlandweiten Erhebung „Mobilität in Deutschland“ ist zu klein, um spezifi-

sche Aussagen für den Untersuchungsraum ableiten zu können. 

Es lassen sich jedoch Aussagen zumindest zu den Berufspendlerverkehren mit Bezug zum 

Untersuchungsraum aus der amtlichen Statistik der Bundesagentur für Arbeit gewinnen. Diese 

werden im Folgenden dargestellt. 

Pendlerverflechtungen 

Seit dem Jahr 2019 hat im Untersuchungsraum sowohl die Zahl der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten, die in den RVK-Gemeinden wohnen, als auch die Zahl der sozialversicherungs-

pflichtigen Arbeitsplätze um jeweils über 8.000 Personen zugenommen. Relativ betrachtet, war 

dabei die Steigerung der Arbeitsplatzzahlen deutlich stärker als die Zunahme der Beschäftigten 

in der Wohnbevölkerung. 

Mit dieser Zunahme vor allem der Arbeitsplatzzahlen einher ging eine überproportionale Stei-

gerung der Pendlerbeziehungen zwischen den RVK-Gemeinden sowie der Einpendler von au-

ßerhalb des Untersuchungsraums in die RVK-Gemeinden. Auf letztere entfiel absolut betrachtet 

das größte Wachstum mit über 5.000 Personen. Die Zahl der Auspendler aus den RVK-Ge-

meinden über die Untersuchungsraumgrenze nahm zwar absolut betrachtet mit ca. 5.500 Per-

sonen noch stärker zu, mit jedoch nur einem unterdurchschnittlichen Plus von 29 % entspricht. 

Die Zahl der Binnenpendler nahm ebenfalls nur unterdurchschnittlich zu. 
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Abb. 8: Entwicklung der Pendlerverflechtungen 2000-2019 

 2000 2006 2013 2019 

2000-2019 

Relativ Absolut 

Binnenpendler innerhalb der 

jeweiligen RVK-Gemeinde 
4.763 4.441 4.769 5.751 +21% 988 

Pendler zwischen den RVK 

Gemeinden 
3.330 3.373 4.128 5.316 +60% 1.986 

Einpendler von außerhalb 9.135 9.829 12.276 14.420 +58% 5.285 

Auspendler nach außerhalb 21.393 22.426 24.546 26.903 +26% 5.510 

SV-Beschäftigte mit Wohnort 

in den RVK-Gemeinden 
29.486 30.240 33.443 37.970 +29% 8.484 

SV-Beschäftigte mit 
Arbeitsort in den RVK-

Gemeinden 

17.228 17.643 21.173 25.487 +48% 8.259 

Quelle: eigene Darstellung; Datengrundlage: Bundesagentur für Arbeit 

Die Pendlerbeziehungen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Wohnort in den 

RVK-Gemeinden (vgl. Abb. 9) sind sehr stark auf die Arbeitsplatzstandorte entlang der A7-

Achsen Achse Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Norderstedt, Hamburg konzentriert. In der nä-

heren Umgebung sind darüber hinaus Quickborn, Bad Bramstedt und Neumünster die ebenfalls 

der A 7-Achse zuzurechnen sind sowie Bad Segeberg von Bedeutung. Ziele auf anderen Ach-

sen, wie Lübeck, Elmshorn, Pinneberg, Ahrensburg, Bargteheide, Bad Oldesloe sind dagegen 

von deutlich geringerer Bedeutung. 

Die Wohnorte der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsort in den RVK-Gemein-

den (vgl. Abb. 10) sind dagegen deutlich disperser verteilt. Aufkommensschwerpunkt bilden 

hier zwar ebenfalls die Städte und Gemeinden entlang der A7 (Hamburg, Norderstedt, Quick-

born, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Bad Bramstedt, Neumünster). Gleichzeitig haben aber 

die kleineren RVK-Gemeinden sowie Gemeinde im näheren Umfeld des Untersuchungsraums 

(v.a. in Richtung Norden) eine wesentlich höhere Bedeutung. 
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Abb. 9: Arbeitsorte der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Wohnort 
in den RVK-Gemeinden 2018 

 
Quelle: eigene Darstellung 

Datengrundlage: Bundesagentur für Arbeit; Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 



 
 

 

 
– 29 – 

Abb. 10: Herkunft der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsort 
in den RVK-Gemeinden 2018 

 
Quelle: eigene Darstellung 

Datengrundlage: Bundesagentur für Arbeit; Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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2.3. Straßennetz und Kfz-Verkehr 

2.3.1. Netzstruktur 

Der Untersuchungsraum ist an das übergeordnete Straßennetz über die Bundesautobahn A 7 

und die Bundesstraßen B 4, B 206 und B 432 – die den Raum gleichzeitig auch nach Westen, 

Norden und Osten abgrenzen – angebunden. Der westliche Teil des Untersuchungsgebiets 

weist dabei durch die kurzen Fahrstrecken bis zu einer der vier Anschlussstellen an die A 7 

grundsätzlich eine sehr gute überregionalen Erreichbarkeit auf. Von den mittleren und östlichen 

Bereichen sind dagegen bis zur nächsten Autobahn (A 7 oder A 21) schon deutlich längere 

Strecken von bis zu ca. 20 km zurückzulegen. Gleichwohl ist auch hier die überregionale Er-

reichbarkeit als gut zu bewerten. 

Das überörtliche Straßennetz innerhalb des Untersuchungsraums wird vor allem durch ein 

dichtes, nahezu rasterförmiges Netz aus Landes- und Kreisstraßen gebildet. Gemeindestraßen 

mit überörtlicher Verbindungsfunktion sind dagegen nur sehr vereinzelt anzutreffen (z.B. Hütt-

blek-L 233, Oersdorf-Winsen, Rhen-Wilstedt). 

Aus der Netzstruktur wird dabei bereits deutlich, dass die Klassifizierung der Straßen nicht – 

wie im Straßen- und Wegegesetz eigentlich vorgegeben (vgl. Abb. 12) – ihre Verkehrsbedeu-

tung widerspiegelt, sondern mutmaßlich historisch gewachsen ist. So sind in Ost-West-Rich-

tung praktisch alle, wenngleich weitgehend parallel verlaufenden Verbindungen als Landes-

straßen klassifiziert. In Nord-Süd-Richtung sind dagegen die meisten Strecken als Kreisstraßen 

eingestuft. Das Netz weist somit bereits von seiner Einstufung her keine an der Raumstruktur 

bzw. den raumordnerischen Zielsetzungen orientierte Hierarchisierung auf, wie sie bspw. in 

den „Richtlinien für integrierte Netzgestaltung“ als technischem Regelwerk definiert sind (vgl. 

FGSV 2008). 
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Abb. 11: Straßennetz 

 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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Abb. 12: Klassifizierung der öffentlichen Straßen 

Landesstraßen „… sind Straßen, die zusammen mit den Bundesfernstraßen ein 

Verkehrsnetz bilden und überwiegend dem weiträumigen Verkehr innerhalb 

des Landes zu dienen bestimmt sind.“ 

Kreisstraßen „… sind Straßen, die überwiegend dem überörtlichen Verkehr innerhalb 
eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt oder mit benachbarten Kreisen 

oder kreisfreien Städten oder dem Anschluss von Gemeinden an 
Bundesfernstraßen, Landesstraßen, Eisenbahnhaltestellen, Schiffsladeplätze 

und ähnliche Einrichtungen zu dienen bestimmt sind.“ 

Gemeindestraßen „… sind Straßen, die überwiegend dem Verkehr innerhalb einer Gemeinde 

oder zwischen benachbarten Gemeinden dienen.“ Zu ihnen gehören die 

Ortsstraße innerhalb geschlossener Ortslagen und die 
Gemeindeverbindungsstraßen für den nachbarlichen Verkehr zwischen 

Gemeinden oder Ortsteilen. 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis StrWG S-H §3 Abs. 1 

Die annähernd rasterförmige Struktur des Straßennetzes ermöglicht grundsätzlich sehr gute 

Erreichbarkeiten und alternative Fahrtmöglichkeiten innerhalb des Untersuchungsgebiets. 

2.3.2. Verkehrsregelung: Geschwindigkeiten und Durchfahrtsverbote 

Auf dem größten Teil des außerörtlichen Straßennetzes gilt entsprechend der allgemeinen Re-

gelung der StVO die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Geringe Geschwindig-

keitslimits von zwischen 50 km/h und 80 km/h sind auf verschiedenen Abschnitten z.B. bei 

engen Kurven oder schlecht einsehbaren Einmündungen bzw. Grundstückszufahrten angeord-

net. 

Innerorts herrscht im gesamten Untersuchungs-

gebiet auf den Hauptverkehrsstraßen die Regelge-

schwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h vor. 

Niedrigere Höchstgeschwindigkeiten von 30 km/h 

sind entsprechend den StVO-Regelungen ab-

schnittsweise vor allem vor Alten- und Pflegehei-

men sowie Kitas und Schulen angeordnet. 

 
L75 Ortseingang Nahe 
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Um die Einhaltung der zulässigen innerörtlichen Höchstgeschwindigkeit an den Ortseingängen 

zu erreichen wurden in verschiedenen Gemeinden optische Fahrbahnverengungen aufgestellt 

(s. Foto oben). Deutlich wirksamere Maßnahmen, wie fahrdynamische Verschwenkungen, fin-

den sich im Untersuchungsraum 

nur an einer einzigen Ortseinfahrt 

(s. Foto unten) 

Im überörtlichen Straßennetz fin-

den sich Lkw-Durchfahrtsverbote 

in Form von Beschränkungen des 

zulässigen Gesamtgewichts auf ei-

nigen Kreisstraßen (z.B. K 112 zw. 

Kattendorf und L 79, K 86 zw. 

B 432 und Seth) sowie auf diversen 

Gemeindeverbindungsstraßen und sonstigen Straßen (z.B. Winsen-Oersdorf) (vgl. Abb. 13). 

Ein Konzept zur Lenkung des Lkw-Verkehrs ist u.a. aber auch aufgrund der Vielzahl an Lan-

desstraßen nicht erkennbar. 

Weitere Beschränkungen des Lkw-Verkehrs finden sich punktuell innerorts u.a. um uner-

wünschte Schleichwege durch das nachgeordnete Straßennetz zu verhindern (z.B. Durchfahrt 

durch Oersdorf über die Gemeindestraßen in Richtung Kaltenkirchen). 

2.3.3. Knotenpunktsformen 

Im überörtlichen Hauptstraßennetz des Untersuchungsraums finden sich mit Ausnahme der 

Autobahnanschlussstellen ausschließlich niveaugleichen Knoten. Diese sind zum weitaus über-

wiegenden Teil vorfahrtgeregelt. Lichtsignalanlagen sind in erster Linie in den größeren Kom-

munen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg entlang der A 7-Achse sowie an der B 432 vorhan-

den. Auffällig ist, dass es relativ wenig Kreisverkehre gibt (vgl. Abb. 14). 

Die vorhandenen Knotenpunkte entsprechen 

oftmals den Entwurfsstandards aus den 70er- 

und 80er-Jahren. Sie weisen z.T. übergroße, 

fahrdynamisch dimensionierte Abbiegeradien 

auf, die zu überdimensionierten Knotenpunkten 

mit überhöhtem Flächenbedarf und Trennwir-

kungen führen. Darüber hinaus werden damit 

höhere Abbiegegeschwindigkeiten ermöglicht, 

die unter Verkehrssicherheitsaspekten als prob-

lematisch anzusehen sind. 

 

 
L232 Ortseingang Struvenhütten 

 
L75 in Henstedt-Ulzburg 
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Abb. 13: Lkw-Durchfahrtsverbote 

 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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Abb. 14: Knotenpunktsformen (inkl. Fußgänger-LSA) 

 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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2.3.4. Verkehrsstärken und Verkehrsströme 

Nachfolgend werden auf Basis der verfügbaren Datengrundlagen die Verkehrsstärken im Ana-

lysejahr 2019 dargestellt. 

Datengrundlagen 

Zur Ermittlung der derzeitigen Verkehrsstärken im Straßennetz wurden die Ergebnisse der fol-

genden Verkehrszählungen herangezogen: 

• Verkehrsmengenkarte Schleswig-Holstein 2015 des LBV.SH 

• Straßenverkehrszählung 2015 auf den Bundesfernstraßen 

• Dauerzählstelle auf der B432 der Bundesanstalt für Straßenwesen 

• Verkehrszählung des Kreises für die Kreisstraßen 2016-2017 

• Diverse Zähldaten der Gemeinden aus Erhebungen, Verkehrsuntersuchungen und 

Lärmkartierungen aus den Jahren 2015 bis 2019 

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Erarbeitung des RVK im September 2020 an vierzehn 

Standorten eigene Ein-Tages-Verkehrszählungen mit einem videobasierten Erfassungssystem 

durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Zählungen sind im Anhang x dokumentiert. 

Die Erhebungssorte sämtlicher berücksichtigter Verkehrszählungen sind in der nachfolgenden 

Abbildung dargestellt. 
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Abb. 15: Erhebungsorte Verkehrszählungen 2015-2020 

 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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Verkehrsstärken 2019 

Anhand der oben aufgeführten Verkehrszählungsdaten wurde ein Verkehrsnachfragemodell 

kalibriert und validiert. Dieses Modell ermöglicht das nachfolgend dargestellte flächendeckende 

Bild der normalwerktäglichen Verkehrsnachfrage im Kfz-Verkehr differenziert nach Leicht- und 

Schwerverkehrsfahrzeugen. 

Die höchstbelastete Strecke im Untersuchungsgebiet stellt der Straßenkategorie entsprechend 

die Autobahn A 7 fast 70.000 Kfz/24h dar.  

Im nachgeordneten Straßennetz treten höhere Verkehrsstärken von 15.000 bis zu kanpp über 

20.000 Kfz/24h in erster Linie im Bereich der A 7-Achse auf. Dies betrifft neben den unmittel-

baren Zulaufstrecken zu den Anschlussstellen (L 320 zur AS Kaltenkirchen, L 326 zur AS 

Henstedt-Ulzburg, K 113/K 24 zur AS Quickborn) insbesondere auch die parallel zur Autobahn 

von Kaltenkirchen über Henstedt-Ulzburg nach Norderstedt verlaufenden Hauptstraßenverbin-

dung L 320 / L 326 und den sich anschließenden Verbindungen über die Ulzburger Straße bzw. 

die Schleswig-Holstein-Straße nach Süden. Vergleichbar hohe Verkehrsstärken sind darüber 

hinaus auf der B 206, auf einzelnen Abschnitten der B 4 sowie auf den meisten Abschnitten 

der B 432 festzustellen. 

Das übrige überörtliche Straßennetz weist dagegen Verkehrsstärken von bis zu 10.000 Kfz/24h 

auf. Insbesondere in den mittleren, ländlich geprägten Teilbereichen des Untersuchungsgebiet 

werden selbst auf den Landesstraßen oftmals nur bis zu 5.000 Kfz/24h, z.T. sogar von weniger 

als 3.000 Kfz/24h erreicht. Höhere Verkehrsstärken treten hier nur auf Streckenabschnitten 

mit einer gewisse Bündelungsfunktion auf, z.B. auf der Achse Norderstedt bzw. Tangstedt – 

Wilstedt – Wakendorf II. 

Bei den Verkehrsstärken des Schwerverkehrs, d.h. von Lkw mit mehr als 3,5 t zulässigem Ge-

samtgewicht bzw. Bussen mit mehr als 9 Sitzplätzen zeigt sich ein durchaus vergleichbares 

Verkehrsbild wie beim gesamten Kfz-Verkehr. Allerdings ist die parallele Achse zur A 7 durch 

Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg weniger stark ausgeprägt. Bedingt durch die Lage der 

Industrie- und Gewerbegebiete sind hier in erster Linie die direkten Anbindungsrouten zu den 

Anschlussstellen durch höhere Schwerverkehrsbelastungen gekennzeichnet. 

Im ländlichen „Zwischenraum“ des Untersuchungsgebiets sind vor allem die durchgängig hö-

heren Schwerverkehrszahlen zwischen ca. 300 und 600 SV-Kfz/24h auf der L 233 sowie der 

Verbindung über Wakendorf II und Wilstedt nach Norderstedt bzw. Tangstedt bemerkenswert. 

 

 



 
 

 

 
– 39 – 

Abb. 16: Durchschnittliche normalwerktägliche Kfz-Verkehrsstärken 2019 (DTVw5) 

 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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Abb. 17: Durchschnittliche normalwerktägliche Schwerverkehrsstärken 2019 (SV-DTVw5) 

 

Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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2.3.5. Verkehrsablauf 

Auf Basis von Hinweisen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie eigenen Befahrungen wurden 

in den nachfolgend dargestellten Bereiche Stauerscheinungen in den Spitzenstunden identifi-

ziert (vgl. Abb. 18). Es handelt sich hierbei vor allem um die hochbelasteten Hauptverkehrs-

straßen in den zentralen Bereichen von Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen sowie um die 

B 432, auf der es vor allem zu Rückstauungen vor den ampelgeregelten Knotenpunkten und 

in den Ortslagen kommt. Auffällig sind darüber hinaus insbesondere die sogenannte Wessel-

kreuzung in Kisdorf sowie die Knotenpunkte entlang der Verlängerung der Schleswig-Holstein-

Straße bis zur A 7-Anschlussstelle Quickborn. 

2.3.6. Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge 

Öffentliche Ladesäulen für Elektrofahrzeuge sind nach den Daten der Bundesnetzagentur so-

wie weiterer Kartendienste (Google Maps, e-tankstellen-finder.com) bisher im Untersuchungs-

gebiet nur an relativ wenig Standorten verfügbar (vgl. Abb. 19). Lediglich in Kaltenkirchen und 

Henstedt-Ulzburg finden sich eine größere Zahl von unterschiedlichen Betreibern. Darüber hin-

aus existieren lediglich Einzelstandorte in Kayhude, Nahe und Sievershütten. 
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Abb. 18: Bereiche mit Problemen im Verkehrsablauf 

 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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Abb. 19: 2.3.6. Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge 

 
Quelle: eigene Darstellung – Datengrundlage: Bundesnetzagentur – Stand 01.03.2021; 

Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 



 
 

 

 

– 44 – 

2.3.7. Vorliegende Konzepte und Planungen 

Hinsichtlich vorliegender Konzepte und Planungen für die weitere Entwicklung des Straßennet-

zes ist zunächst vor allem der Neubau des letzten Teilstücks der Autobahn A 20 von Bad Se-

geberg bis zur Elbquerung bei Glückstadt und der Weiterführung in Niedersachsen bis zur A 28 

bei Westerstede. Durch den Autobahnneubau wird sich die bereits heute schon sehr gute 

überregionale Erreichbarkeit und Lagegunst der RVK-Gemeinden nochmals erheblich weiter 

erhöhen. Für die Verkehrsströme innerhalb des Untersuchungsgebiets ist vor allem die ge-

plante Anschlussstelle Struvenhütten von Bedeutung (vgl. Abb. 20). 

Nach dem derzeitigen Stand ist der Abschluss der Planungsverfahren für die Jahre 2023-2024 

geplant. Die Fertigstellung der Autobahn dürfte damit frühestens im Zeitraum 2030-2035 mög-

lich sein. 

Abb. 20: A 20-Planung in Schleswig-Holstein 

 

Quelle: DEGES 

Für das nachgeordnete regionalen Hauptverkehrsstraßennetz sind derzeit keine konkreten 

Konzepte und Planungen bekannt. Es gibt jedoch aktuell Überlegungen im Hinblick auf eine 

Erhöhung zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit in den Kreuzungsbereichen der Schleswig-Hol-

stein-Straße (L 284) und ihrer Fortführung als K 113 mit der Norderstedter Straße und der 

Ulzburger Straße (L 326) im Bereich zwischen Henstedt-Ulzburg und Norderstedt. 
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In der Vergangenheit gab es darüber hinaus eine Untersuchung zu zusätzlichen Anschlussstel-

len auf der A 7 im Bereich Norderstedt sowie zwischen Quickborn und Henstedt-Ulzburg. Die 

Gutachter kamen damals zu dem Schluss, dass die beiden zusätzlichen Anschlussstellen eine 

„z.T. deutliche Verbesserung der verkehrlichen Situation“ bewirken würden (s. SHP/TGP/PPL 

2005, „Zusammenfassung & Empfehlung“). Aufgrund eines ablehnenden Beschlusses der Nor-

derstedter Stadtvertretung zu einer neuen Anschlussstelle wurden die Überlegungen nicht wei-

terverfolgt. 

2.3.8. Zusammenfassende Bewertung 

Die Ergebnisse der Bestandsanalyse zum Straßennetz und Kfz-Verkehr sind wie folgt zusam-

menzufassen: 

Abb. 21: Zusammenfassende Stärken-Schwächen-Darstellung zum fließenden 

Kfz-Verkehr 

Stärken Schwächen 

+ Sehr gute überregionale Erreichbarkeit - 
Ausgeprägte Achsen mit hohen 

Verkehrsstärken und entsprechend hohen 

Umweltbelastungen in den Ortslagen 

+ 

Leistungsfähiges Straßennetz insbesondere 
entlang der A 7-Achse sowie der B 206 und 

B 432 
- 

Punktuelle Überlastungen an Knotenpunkten 

auf den Achsen 

+ 

Gute Erreichbarkeiten innerhalb des 
Untersuchungsraums durch rasterförmiges 

Netz aus Landes- und Kreisstraßen 
- 

Fehlende Netzhierarchie und Bündelung von 

Verkehren im Achsenzwischenraum führt zu 

flächiger Verteilung der Verkehre und der 

resultierenden Belastungen 

+ 

Eher geringe Verkehrsstärken auf vielen 
klassifizierten Landes- und Kreisstraßen 

(v.a. im Achsenzwischenraum) 
- 

Hoher Anteil an klassifizierten Landes- und 
Kreisstraßen schränkt die Eingriffs- und 

Fördermöglichkeiten ein. 

Quelle: eigene Darstellung 

2.4. ÖPNV-Angebot 

In diesem Kapitel werden ausgewählte Aspekte des derzeitigen ÖPNV-Angebots im RVK-Un-

tersuchungsgebiet und vorliegender Planungen und Konzepte für seine zukünftige Gestaltung 

analysiert. Für eine weitergehende und detailliertere Darstellung der Ausgangssituation sowie 

konzeptionelle Ansätze sei auf die Nahverkehrspläne der Kreise verwiesen (vgl. Kreis Segeberg 

2019, Kreis Stormarn 2017). 
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2.4.1. Liniennetz 

Das Rückgrat des ÖPNV-Angebots im Untersuchungsgebiet bildet auf der A 7-Achse die AKN, 

die insbesondere auf dem Abschnitt Hamburg/Norderstedt – Henstedt-Ulzburg – Kaltenkirchen 

zu Hauptverkehrszeiten mit dem 10 Minuten-Takt auf der A2 und dem 20 Minuten-Takt auf der 

A1 ein attraktives und zum Kfz-Verkehr durchaus konkurrenzfähiges Angebot darstellt. 

Abb. 22: Schienenpersonennahverkehr mit Taktverkehr 

Schienenpersonennahverkehr mit Taktverkehr 

Linie Linienverlauf Takt werktags [Min] Takt Wochenende 

A1 HH-Eidelstedt – Kaltenkirchen 20 20 

A1 Kaltenkirchen – Bad Bramstedt HVZ: 20/40 NVZ: 60 60 

A1 Bad Bramstedt – Neumünster 60 60 

A2 Norderstedt Mitte - Ulzburg Süd 
HVZ weiter bis Kaltenkirchen 

HVZ: 10 NVZ: 20 
HVZ: 20 

Sa: 20 So: 40 

A3 Henstedt-Ulzburg – Alveslohe – Barmstedt – Elmshorn 60 60 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis des HVV-Fahrplans 2020 

Im Busverkehr gibt es dagegen nur auf wenigen Linien ein häufigeres und regelmäßiges Fahr-

tenangebot. Dies sind vor allem die Linien 7550 und 7600, die entlang der B 432-Achse im 

Osten bzw. der B 206-Achse im Norden verkehren. 

Weitere regelmäßig verkehrende Angebote bestehen darüber hinaus vor allen in den Stadt-

busverkehren von Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen. Dabei stellen in Henstedt-Ulzburg die 

Stadtbuslinien 196, 293 und 593 sowohl die Verbindungen zwischen den Ortsteilen (und nach 

Kisdorf) als auch den Zubringerverkehr zur AKN her. 

Die Kaltenkirchener Stadtbuslinie 7960 stellt eine Besonderheit dar, da sie bisher nicht in den 

HVV integriert ist und einen eigenen Tarif besitzt. Die Linie bietet zwar über den gesamten Tag 

mindestens einen 60 Minuten-Takt, fährt aber einen zeitaufwändigen Rundkurs. Da dieses An-

gebot nur wenig attraktiv ist, sollte ab Dezember 2020 die Stadtbuslinie durch zwei neue Stadt-

buslinien ersetzt werden, die werktags im 30 Minuten-Takt verkehren sollten und vollständig 

in den HVV-Tarif integriert sein sollten. Aufgrund eines Vergaberechtsstreits wird sich die Neu-

strukturierung des Kaltenkirchener Stadtbusverkehr aber verzögern. 

Ebenfalls ein häufiges, vertaktetes Angebot bietet die Linie 378 auf der Verbindung Tangstedt-

Wilstedt-Norderstedt als Zubringer nach Norderstedt und zur U-Bahn / AKN. 

Die Linie 7141 stellt die einzige weitgehend regelmäßig verkehrende Ost-West-Linie im „Zwi-

schenraum“ zwischen Norderstedt und der B 206 dar, allerdings verkehrt sie werktags über-

wiegend nur in einem 120-Minuten-Takt. 
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Abb. 23: Buslinien mit Taktverkehr und/oder häufigem Fahrtangebot 

Linie Linienverlauf Takt werktags [Min] Takt Wochenende 

7550 Bf. Bad Segeberg – Itzstedt – Nahe – U Ochsenzoll 60 
+ HVZ-Verstärker 

Sa: 60 So: 120 

7600 Bf. Bad Segeberg – Hartenholm – A Bad Bramstedt 60 120 

196 A Henstedt-Ulzburg – Henstedt 40 Sa: 40 So: 120 

293 U A Norderstedt Mitte - A Henstedt-Ulzburg HVZ: 20 NVZ: 40 Sa: 40 So: 120 

A Henstedt-Ulzburg – Kisdorf 80 Sa: 80 So: keine F. 

593 Rhen, Paracelsus-Klinik – Rhen, Alsterquelle Nachmittags: 40 Sa: 20 So: 60 

378 Tangstedt – Wilstedt – Norderstedt HVZ: 30 NVZ: 60 60 

7141 A Henstedt-Ulzburg – Nahe – Bf. Bad Oldesloe 60 / 120 Sa: Einzelfahrten 
So: Keine Fahrten 

7960 Stadtverkehr Kaltenkirchen (Alt) ca. 60 
+ HVZ-Verstärker 

Sa: Einzelfahrten 
So: Keine Fahrten 

7961 Stadtverkehr Kaltenkirchen (Neu) 30  

7962 Stadtverkehr Kaltenkirchen (Neu) 30  

Quelle: eigene Darstellung auf Basis des HVV-Fahrplans 2020 

Die übrigen Buslinien im Untersuchungsraum verkehren nur unregelmäßig. Die Linien 6541 

und 8140 haben dabei nach dem Nahverkehrsplan des Kreises Segeberg als „Grundnetz-Er-

gänzung“ eine etwas hervorgehobene Funktion (vgl. Kreis Segeberg 2019, S. 74). Ein dichte-

res, wenngleich nicht regelmäßiges Angebot besteht darüber hinaus auf der Ost-West-Linie 

7980. 

Die sonstigen Linien dienen in erster Linie dem Schülerverkehr und bieten in einzelnen Fällen 

noch ein Grundangebot im Sinne der Daseinsvorsorge. Sie sind dabei in erster Linie auf die 

zentralen Orte mit den Schulstandorten ausgerichtet. 
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Abb. 24: Weitere Buslinien 

Weitere Linien des Regionalen Grundnetzes nach Nahverkehrsplan 

Linie Linienverlauf Takt werktags [Min] Takt Wochenende 

6541 Barmstedt – A Henstedt-Ulzburg Einzelfahrten Keine Fahrten 

8140 Bf. Bad Oldesloe - Kayhude Einzelfahrten Sa: Einzelfahrten 
So: Keine Fahrten 

Sonstige Buslinien 

Linie Linienverlauf Fahrplanangebot 

7551 Bf. Bad Segeberg – Seth – U Ochsenzoll Schülerverkehr / Einzelfahrten 

7580 Seth – Oering – Sülfeld Schülerverkehr 

7590 Schulverkehr Nahe Schülerverkehr 

7950 Bf. Bad Segeberg – A Kaltenkirchen Schülerverkehr / Einzelfahrten 

7970 Kaltenkirchen – Alveslohe Schülerverkehr 

7971 Kaltenkirchen – Hasenmoor Schülerverkehr 

7972 Kaltenkirchen – Struvenhütten/Hartenholm Schülerverkehr 

7973 Kaltenkirchen – Kisdorf/Stuvenborn Schülerverkehr 

7975 Kaltenkirchen – Lentförden Schülerverkehr 

7977 Kaltenkirchen – Alveslohe (FlexiBus) Schülerverkehr 

7980 Borstel – Sievershütten/Stuvenborn – A Kaltenkirchen Verdichtetes Grundangebot Mo-Fr + Sa 

478 Bargfeld-Stegen – Tangstedt Schülerverkehr 

578 Tangstedt – Norderstedt Schülerverkehr 

616 U A Norderstedt Mitte – Ulzburg Nachtverkehr 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis des HVV-Fahrplans 2020 

Die zusammenfassende Darstellung des ÖPNV-Liniennetzes in der nachfolgenden Abbildung 

verdeutlich noch einmal anschaulich die Konzentration der regelmäßig und häufig (mind. Stun-

dentakt) verkehrenden Linien auf die A 7, B 432 und B 206-Achse. Der Achsenzwischenraum 

wird dagegen nur mit einem Grundangebot bedient. Dieses weist auch diverse Netzlücken auf, 

so dass benachbarte Gemeinden bzw. Ortschaften über keine direkte Busverbindung verfügen 

(z.B. Sievershütten – Wakendorf II, Schmalfeld – Lentföhrden). 
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Abb. 25: ÖPNV-Netz 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis des HVV-Fahrplans 2020 – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 


